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H o c h s c h u l r e c h t
Unzulässige Nutzung Künstlicher Intel-
ligenz bei studentischen Prüfungslei-
stungen
Die für das Hochschulrecht zuständige 7. 
Kammer des Verwaltungsgerichts Kassel 
hat mit Urteilen vom 25.02.2026 zwei Kla-
gen von Studierenden abgewiesen.
In beiden Fällen hatte die Universität Kas-
sel Prüfungsleistungen (eine Bachelorarbeit 
im Fach Informatik und eine Hausarbeit im 
Masterstudiengang Verwaltungsrecht) für 
„nicht bestanden“ erklärt und die Kläger 
wegen schwerer Täuschung durch verbote-
ne Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz 
(KI) auch von der Prüfungswiederholung 
ausgeschlossen.

Die Kammer hat diese Bewertungen der 
Universität bestätigt, weil sich die Studie-
renden – so auch zur Überzeugung des 
Gerichts – unerlaubter Hilfsmittel bedient 
haben. Insoweit hat das Gericht verallge-
meinerungsfähige Regeln zum Umgang mit 
KI in Prüfungssituationen an der Universität 
und hinsichtlich der Beweisbarkeit ihres Ein-
satzes aufgestellt.
Verwaltungsgericht Kassel,
Urteile vom 25.02.2026 – 7 K 2134/24.KS 
und 7 K 2515/25.KS –

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Keine Amtshaftung für Sturz auf histo-
rischem Kopfsteinpflaster
Eine Verletzung der Verkehrssicherungs-

pflicht auf einem historischen Pflasterweg 
liegt nicht vor, solange die Gefahren er-
kennbar und dem ortskundigen Nutzer 
zumutbar sind. Dies hat das Landgericht 
Koblenz entschieden.

Die Klägerin wohnte nur wenige Gehminu-
ten von der historischen Innenstadt ent-
fernt. Der Weg im Bereich der Stadtmauer 
der Stadt ist ein häufig genutzter Fußweg, 
der mit einer historischen Steinpflasterung 
versehen ist.
Die Klägerin befand sich im Sommer 2021 
am Vormittag auf dem Weg in die Stadt. Sie 
behauptet, es habe eine mehrere Zentime-
ter große Lücke in der Bepflasterung be-
standen. In diese sei sie mit ihren Schuhen 
geraten und dann gestürzt. Sie habe sich ei-
nen mehrfachen Schulterbruch zugezogen, 
weswegen sie immer noch in Behandlung 
sei. Sie halte daher ein Schmerzensgeld von 
mindestens 4.000 Euro für angemessen. Sie 
ist der Ansicht, die Beklagte habe die Stelle 
in einen verkehrssichereren Zustand verset-
zen und auch so halten müssen. Größere 
Lücken und Vertiefungen seien nicht hinzu-
nehmen.
Das Landgericht Koblenz hat die Klage ab-
gewiesen und einen Schmerzensgeldan-
spruch der Klägerin aus § 839 Abs. 1 BGB 
i.V.m. Art. 34 GG verneint.
Die Beklagte treffe zwar grundsätzlich die 
Verpflichtung, die Verkehrssicherheit des 
Weges als drittbezogene Amtspflicht zu 
gewährleisten. Es könne hier allerdings da-
hinstehen, ob die Klägerin auf dem Weg ge-
stürzt sei, denn der Beklagten könne - wenn 
man den Vortrag der Klägerin zum Sturz als 
wahr unterstellen würde - keine Verletzung 
einer Verkehrssicherungspflicht angelastet 
werden.
Die Verkehrssicherungspflicht auf öffent-
lichen Wegen erstrecke sich zwar grund-
sätzlich auf die Instandhaltung des Belages 

oder Pflasters. Allerdings müsse sich der 
Benutzer den gegebenen Verhältnissen an-
passen. Welche Höhenunterschiede noch 
hinzunehmen seien, hänge nicht von einer 
absoluten Höhendifferenz ab, sondern auch 
von der Art der Vertiefung und den beson-
deren Umständen der jeweiligen Örtlichkeit. 
Aus den zur Akte gereichten Lichtbildern er-
gebe sich, dass es sich um einen üblichen 
„historischen“ Belag mit groben Pflaster
steinen handele. Der Weg habe auf der ge-
samten Fläche Unebenheiten aufgewiesen. 
Solche Unebenheiten und auch kleinere 
Lücken von 2-3 Zentimeter stellten den ty-
pischen Bodenbelag dar und entsprechen 
der gewünschten Bauweise einer Altstadt. 
Von dem erkennbaren Gesamteindruck der 
Verkehrsfläche könne der Benutzer nicht 
darauf vertrauen, dass diese lückenlos und 
eben verlaufe.
Hier sei zudem auch eine Haftung wegen 
haftungsausschließendem Eigenverschul-
den der Klägerin aus § 254 BGB abzulehnen. 
Zum einen wohne sie nur wenige Gehminu-
ten von dem behaupteten Unfallort entfernt 
und zudem sei nach der Inaugenscheinnah-
me der Lichtbilder die Lücke ohne weiteres 
erkennbar. Der Stein weiche optisch auf-
grund seines dunkleren Erscheinungsbildes 
von den benachbarten Steinen ab.
Landgericht Koblenz,
Urteil vom 09.02.2026 – 1 O 9/25  –

F l u g g a s t r e c h t
Fluggesellschaft haftet für Flugverspä-
tung, wenn sie auf andere verspätete 
Passagiere wartet
Eine Fluggesellschaft kann sich nicht auf ei-
nen außergewöhnlichen Umstand berufen, 
der einen vorangegangenen Flug betraf, 
wenn die Verspätung des späteren Fluges 
auf eine von ihr getroffene eigenständige 
Entscheidung zurückgeht und diese Ent-
scheidung die entscheidende Ursache für 
die Verspätung ist. Dies kann der Fall sein, 
wenn die Fluggesellschaft im Rahmen einer 
Flugrotation beschließt, auf die Passagiere 
eines früheren Fluges zu warten, die sich 
wegen einer Störung der Sicherheitskon-
trolle, die am betroffenen Flughafen insge-
samt vorlag, verspätet hatten.
Zwei Fluggäste verlangen von der Flugge-
sellschaft European Air Charter jeweils eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 400 Euro, 
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weil ihr Flug von Düsseldorf nach Varna 
(Bulgarien) mehr als drei Stunden Verspä-
tung hatte.
Das Landgericht Düsseldorf steht vor der 
Frage, ob sich die Fluggesellschaft für einen 
späteren Flug im Rahmen einer Flugrotation 
wegen eines außergewöhnlichen Umstands, 
der einen vorangegangenen Flug betraf, auf 
eine Befreiung von der Verpflichtung zur 
Zahlung einer Ausgleichsleistung für die 
Verspätung berufen kann und rief diesbe-
züglich das Gericht der Europäischen Union 
an.

Dieses entschied, dass sich die Fluggesell-
schaft nicht auf den in Rede stehenden au-
ßergewöhnlichen Umstand berufen kann, 
der im Rahmen einer Flugrotation einen 
vorangegangenen Flug betraf, wenn die 
eigenständige Entscheidung des Unterneh-
mens, auf die Fluggäste zu warten, die sich 
aufgrund der Sicherheitskontrollen nicht 
rechtzeitig einfanden, die entscheidende 
Ursache für die Verspätung des späteren 
Fluges darstellt, und sofern diese Entschei-
dung für die betroffene Fluggesellschaft 
nicht – etwa im Hinblick auf eine gesetzliche 
Verpflichtung – zwingend war, was vom 
Landgericht Düsseldorf zu überprüfen ist.
Jedenfalls kann sich die Fluggesellschaft 
nicht auf das Interesse der Passagiere des 
vorangegangenen Fluges berufen, in an-
gemessener Zeit befördert zu werden. Die 
Vornahme eines Interessenausgleichs der 
verschiedenen betroffenen Fluggastgrup-
pen steht ihr nämlich nicht zu.
Gericht der Europäischen Union,
Urteil vom 05.03.2026 – T-656/24  –

A r b e i t s r e c h t
Katholische Einrichtung darf nicht allein 
wegen Kirchenaustritt kündigen
Eine katholische Einrichtung kann einer 
Mitarbeiterin nicht ohne Weiteres aus dem 
alleinigen Grund kündigen, dass sie aus 
der katholischen Kirche ausgetreten ist. 
Eine solche Kündigung setzt unter ande-
rem voraus, dass die Anforderung, nicht 
aus dieser Kirche auszutreten, unter Be-
rücksichtigung der Art der Tätigkeit und 
in Anbetracht des Ethos dieser Einrichtung 
wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt 
ist. Dies hat der Europäische Gerichtshof 
entschieden.
Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung ist ein Verein innerhalb der deut-
schen katholischen Kirche, der schwangere 
Frauen berät. Er verlangt von allen seinen 
Mitarbeitern, die Richtlinien der katho-
lischen Kirche einzuhalten, wonach jede 
Schwangerschaftsberatung den Schutz des 
Lebens des ungeborenen Kindes zum Ziel 
hat und sich somit von dem Bemühen zu 
leiten lassen hat, die schwangere Frau zur 

Fortsetzung der Schwangerschaft und zur 
Annahme ihres Kindes zu ermutigen.
Als eine der Beraterinnen, die Mitglied der 
katholischen Kirche war, aus der dieser 
austrat, kündigte die Katholische Schwan-
gerschaftsberatung ihr aus diesem Grund. 
Nach dem anwendbaren kanonischen 
Recht wird der Austritt aus der katho-
lischen Kirche nämlich als schwerwie-
gender Verstoß gegen die Loyalitätsoblie-
genheiten angesehen.
Die betreffende Beraterin hatte ihren Aus-
tritt damit begründet, dass die Diözese 
Limburg zusätzlich zur Kirchensteuer ein 
Kirchgeld von katholischen Personen er-
hebe, die wie sie im Rahmen einer glau-
bensverschiedenen Ehe mit einem gut ver-
dienenden Ehepartner verheiratet seien. 
Der Verein beschäftigte in derselben Be-
ratungsstelle auch nicht der katholischen 
Kirche angehörende Mitarbeiterinnen, die 
nicht denselben Loyalitätsobliegenheiten 
unterworfen waren und daher nicht Gefahr 
liefen, aus demselben Grund gekündigt 
zu werden. Die Beraterin ging daher vor 
deutschen Gerichten gegen ihre Kündi-
gung vor.
Das Bundesarbeitsgericht ist der Ansicht, 
dass die Kündigung der Beraterin eine un-
mittelbar wegen der Religion erfolgende 
Ungleichbehandlung darstelle, und äußert 
Zweifel daran, dass diese Ungleichbehand-
lung gerechtfertigt werden könne. Es hat 
den Gerichtshof daher ersucht, die Unions-
vorschriften über die Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf im Licht der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union auszulegen.

Der Gerichtshof antwortet, dass das Uni-
onsrecht einer nationalen Regelung entge-
gensteht, nach der eine private Organisati-
on, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen 
beruht, von einem Mitarbeiter, der Mit-
glied einer bestimmten Kirche ist, die diese 
religiösen Grundsätze praktiziert, bei sonst 
drohender Kündigung verlangen kann, 
dass er während des Arbeitsverhältnisses 
nicht aus dieser Kirche austritt, während 
– diese Organisation andere Personen be-
schäftigt, die die gleichen Aufgaben wie 
der betreffende Mitarbeiter wahrnehmen, 
ohne von ihnen zu verlangen, dass sie 
Mitglieder dieser Kirche sind, und – die-
ser Mitarbeiter sich nicht öffentlich wahr-
nehmbar sie betreffend kirchenfeindlich 
betätigt, wenn diese beruflichen Anforde-
rungen in Anbetracht der Art der beruf-
lichen Tätigkeiten dieses Mitarbeiters oder 
der Umstände ihrer Ausübung angesichts 
des Ethos der Organisation nicht wesent-
lich, rechtmäßig und gerechtfertigt sind.
Europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 17.03.2026 – C-258/24  –

F l u g g a s t r e c h t
Airline darf angemessenes Handgepäck 
nicht extra berechnen
Das Oberlandesgericht Hamm hat im 
Handgepäck-Streit zwischen der Ver-
braucherzentrale und der spanischen 
Airline Vueling ein Versäumnisurteil er-
lassen und damit der Klage der Verbrau-
cherzentrale gegen die Fluggesellschaft 
stattgegeben.

Die Gepäckpolitik von Vueling im ‚Fly 
Light‘-Tarif sieht vor, dass lediglich ein 
kleines Gepäckstück (max. 40 x 30 x 
20 cm) gratis mitgeführt werden darf, 
welches unter dem Vordersitz verstaut 
werden muss.
Ein regulärer Kabinentrolley (bis 55 x 40 x 
20 cm, max. 10 kg) für das obere Fach ist 
hingegen kostenpflichtig. Die Gebühren 
hierfür variieren stark: Bei der Online-Bu-
chung fallen je nach Route zwischen 10 
und 59 Euro an, während am Flugha-
fen-Gate Aufschläge von 45 bis 79 Euro 
fällig werden. Ausnahmen bestehen le-
diglich in Sonderfällen, wie etwa für Rei-
sende mit Kleinkindern.
Das Oberlandesgericht Hamm bewertete 
diese Praxis nach einer Klage der Ver-
braucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
in einem Versäumnisurteil als Verstoß 
gegen EU-Recht.
In seinem Versäumnisurteil schloss sich 
das OLG Hamm der Auffassung der 
Verbraucherschützer an und erklärte 
die Handgepäck-Praxis von Vueling für 
rechtswidrig. Das Gericht betonte, dass 
Handgepäck nach EU-Recht ein unver-
zichtbarer Teil der Personenbeförderung 
ist, für den keine Extragebühren erhoben 
werden dürfen – vorausgesetzt, Gewicht 
und Maße sind angemessen. Vueling ver-
stoße gegen diesen Grundsatz bereits 
durch die starre Beschränkung auf ein 
einziges Gratis-Stück. Dies führe dazu, 
dass selbst das Mitführen von zwei klei-
nen Taschen (z. B. Laptop und Handta-
sche) kostenpflichtig wird, obwohl diese 
gemeinsam die zulässigen Gesamtmaße 
nicht überschreiten und sicher verstaut 
werden könnten.
Vueling hat gegen dieses Versäumnisur-
teil Einspruch eingelegt. Die Entschei-
dung ist daher noch nicht rechtskräftig.
Oberlandesgericht Hamm,
Versäumnisurteil vom 20.01.2026 – I-13 UKl 4/25 –
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